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S a t z u n g  

über die Straßenreinigung in der Gemeinde Barnitz 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 01. April 
1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 321) und des § 45 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. April 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 413) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
30.11.2000 (Anpassung der Beträge in Euro zum 01.01.2002) folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG) innerhalb der geschlossenen Ortslage, bei Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Ortsdurchfahrten (§ 4 Abs. 1 Sätze 
2 und 3 StrWG) und die folgenden Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage: 

./. 
sind zu reinigen. 
 
 

§ 2 
Auferlegung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird für folgende Straßenteile in der Frontlänge der anliegenden 

Grundstücke den Eigentümern dieser Grundstücke auferlegt: 
 

a) die Gehwege, 
 
b) die begehbaren Seitenstreifen, 
 
c) die Radwege, 
 
d) die Rinnsteine,  
 
e) die Gräben, 

 
(2) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 
 

a) den Erbbauberechtigten, 
 
b) den Nießbraucher, sofern er unmittelbaren Besitz am gesamten Grundstück hat, 
 
c) den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 

überlassen ist. 
 

(3) Auf Antrag der Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflichten an seiner Stelle 
übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. Die 
Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur so lange wirksam, wie die Haftpflichtversi-
cherung besteht. 
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§ 3 

Art und Umfang der Reinigungspflicht 
 

(1) Die zu reinigenden Straßenteile sind regelmäßig zu säubern und von wildwachsenden 
Kräutern zu befreien. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlösch-
wesen dienenden Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber und von Schnee und Eis frei 
zu halten. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Im Übrigen richten sich Art 
und Umfang der Reinigung nach den örtlichen Erfordernissen der öffentlichen Sicher-
heit. 

 
(2) Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung von 

Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unterbleiben sollte; ihre Verwen-
dung ist nur erlaubt 

 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch Einsatz 

von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 
 
b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, zum Beispiel Treppen, Rampen, 

Brückenauf- oder -abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnli-
chen Gehwegabschnitten. 

 
(3) In der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind 

unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu 
beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 
08.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 09.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 

 
(4) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von Schnee 

freizuhalten und bei Glätte zu streuen. Auf den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten 
Gehwegen ist nur Glätte zu beseitigen; jedoch sind Schneemengen, die den Fußgänger 
behindern, unter Schonung der Gehflächen zu entfernen. 

 
(5) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder – wo dies 

nicht möglich ist – auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahr-
verkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Ein ge-
fahrloser Zu- und Abgang zu Haltestellen  für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schul-
busse muss gewährleistet sein. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydran-
ten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen 
nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden. 

 
(6) Gehwege im Sinne des § 3 sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger 

vorgesehen oder geboten ist; als Gehwege gelten auch die gemeinsamen Rad- und 
Gehwege nach § 41 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung sowie die verkehrsberuhigten Be-
reiche gem. § 42 Abs. 4 a Straßenverkehrsordnung (Zeichen 325). In den verkehrsberu-
higten Bereichen besteht die Reinigungspflicht der anliegenden Grundstücke nur bis zur 
Straßenmitte. 

 
(7) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 

StrWG die Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu 
beseitigen; andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten des Verursa-
chers beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die Ver-
unreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist. 
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§ 4 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich- 

rechtlichen Sinne. 
 
(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstück dann, wenn es an Bestandtei-

le der Straße heranreicht. Als anliegend gilt ein Grundstück auch dann, wenn es durch 
Grün- oder Geländestreifen, die keiner selbständigen Nutzung dienen, von der Straße 
getrennt ist. 

 
 

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG und § 23 Bundesfernstra-

ßengesetz. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
 a) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 
 
 b) gegen ein Ge- oder Verbot des § 3 dieser Satzung verstößt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 

500,00 EURO geahndet werden. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung vom 26. Januar 1979 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Barnitz, den 12. Dezember 2000 
 

 
gez. Hans-Joachim Schütt 

Bürgermeister  


